Wasser- und Abwasserverband 



Nauen, den 16. November 2009
"Havelland"





See/Schn
P r o t o k o l l  
der Sitzung der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes "Havelland" am 12. November 2009
Ort:
Geschäftsstelle des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“, Sankt- Georgen- Straße 7 in 14641 Nauen
Beginn:

16:00 Uhr

Ende:


19:15 Uhr
Teilnehmer:

siehe Teilnehmerliste

Zu Beginn der Sitzung begrüßt der Vorsitzende der Verbandsversammlung, Herr Lück, die anwesenden Verbandsmitglieder sowie Gäste.

01.
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Durch den Vorsitzenden der Verbandsversammlung wurde festgestellt, dass nachstehend aufgeführte Verbandsmitglieder anwesend waren:

Lfd. Nr.

Verbandsmitglieder

Anzahl der Stimmen
01.


Brieselang



19

  
02.


Groß Kreutz/Havel


  3
  
03.


Ketzin




13


04. 


Nauen



 
33
05.


Päwesin



  1
07.


Wustermark


           14
Damit waren von 86 Stimmen der Verbandsversammlung 83 Stimmen anwesend. Die Einladung zu dieser Sitzung der Verbandsversammlung, die Tagesordnung und die Sitzungsunterlagen erhielten alle Verbandsmitglieder ordnungsgemäß und rechtzeitig. Die Verbandsversammlung ist damit gem. § 15 Abs. 7 Satz 4 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) beschlussfähig.

02. Beschluss der Verbandsversammlung über die Tagesordnung der Sitzung
Auf Antrag des Bürgermeisters der Gemeinde Brieselang, Herrn Garn und auf Empfehlung von Rechtsanwalt Dr. Becker, wurden die ursprünglich vorgesehen Tagesordnungspunkte   Nr. 10, 13 und 15, der heutigen Sitzung, ersatzlos gestrichen, so dass nachfolgende Tagesordnung einstimmig beschlossen wurde:

Öffentlicher Teil

01. 
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
02. Beschluss der Verbandsversammlung über die Tagesordnung der Sitzung
03. Einwohnerfragestunde
04. Protokollkontrolle des öffentlichen Teils der Sitzung der Verbandsversammlung vom 
10. Juni 2009

05. Bericht des Verbandsvorstehers über die Erfüllung der Beschlüsse der Verbands-versammlung und wesentliche Geschäftsvorgänge
06. Anfragen der Verbandsmitglieder
07. Erörterung und Beschlüsse der Verbandsversammlung zur Genehmigung von Eilentscheidungen gem. § 58 BbgKVerf  i.V.m. § 8 GKG

08. Vorlage und Erläuterung des Prüfberichtes zum Jahresabschluss 2008 durch das Wirtschaftsprüfungsunternehmen BDO

09. Beschluss der Verbandsversammlung über die Genehmigung des Jahresabschlusses 2008 und die Entlastung des Verbandsvorstehers für das Wirtschaftsjahr 2008

010. Erörterung und Beschluss der Verbandsversammlung über den Wirtschaftsplan 2010

011. Erörterung und Beschluss der Verbandsversammlung über die Höhe des Kassenkredites

012. Beschluss der Verbandsversammlung über die Änderung und Neufassung der Verbandssatzung

013. Beschluss der Verbandsversammlung über die Änderung und Neufassung der Schmutzwasseranschlussbeitragssatzung

014. Beschluss der Verbandsversammlung über die Änderung und Neufassung der Grundstücksentwässerungsanlagensatzung

015. Beschluss der Verbandsversammlung über die Änderung und Neufassung der Trinkwasserversorgungssatzung

016. Beschluss der Verbandsversammlung über die Änderung und Neufassung der Trinkwasseranschlussbeitragssatzung

017. Beschluss der Verbandsversammlung über die Ermächtigung des Verbandsvorstehers zur Vergabe von Bauaufträgen

018. Sonstiges

Nichtöffentlicher Teil

019. Protokollkontrolle des nichtöffentlichen Teils der Sitzung der Verbandsversammlung vom 10. Juni 2009

020. Bericht des Verbandsvorstehers über die Erfüllung der Beschlüsse des nichtöffentlichen Teils der Sitzung der Verbandsversammlung am 10. Juni 2009

021. Anfragen der Verbandsmitglieder

022. Beschluss der  Verbandsversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses 2009

023. Erörterung und Beschluss der Verbandsversammlung über die Genehmigung einer Neuaufnahme einer Verbindlichkeit

024. Erörterung und Beschluss der Verbandsversammlung über die Genehmigung erfolgter Umschuldungen von Verbindlichkeiten

025. Erörterung und Beschluss der Verbandsversammlung über die Genehmigung von Auftragsvergaben durch den Verbandsvorsteher

026. Personalangelegenheiten und Sonstiges
03. Einwohnerfragestunde

Es waren keine Einwohner anwesend.
04. 
Protokollkontrolle des öffentlichen Teils der Sitzung der 
Verbandsversammlung vom 10. Juni 2009

Das Protokoll des öffentlichen Teils der Sitzung vom 10. Juni 2009 wurde an alle Verbandsmitglieder verschickt. Einwände zum Protokoll lagen der Geschäftsstelle nicht vor. Der Inhalt des Protokolls wurde einstimmig bestätigt.
05.
Bericht des Verbandsvorstehers über die Erfüllung der Beschlüsse der Verbandsversammlung und wesentliche Geschäftsvorgänge

Auf der Sitzung der Verbandsversammlung am 10. Juni 2009 wurde durch die Verbandsversammlung mit Beschluss Nr. 09/2009 der Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 beschlossen. Das beschlossene Dokument wurde der Kommunalaufsicht angezeigt und von dieser mit Scheiben vom 05.08. 2009 als nicht genehmigungspflichtig eingestuft. 

Die Verbandsversammlung wurde durch Herrn Seelbinder über die Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes bei der Erhebung von Trinkwasserbeiträgen informiert. Demnach werden bis zum Januar 2010 ca. 500 Einzelfälle bearbeitet worden sein und damit Umsatzsteuerrückzahlungen in Höhe von 255.000,- € erfolgen. Insgesamt dürften ca. 2.600 anspruchsberechtigte Einzelfälle zu bearbeiten sein, womit ein erheblicher und zusätzlicher Verwaltungsaufwand verbunden ist. Auf Nachfrage erklärte Herr Seelbinder das die Umsatzsteuerbeträge zunächst vom Finanzamt abgefordert werden und erst dann eine Auszahlung an die Anspruchsberechtigten erfolgt.

Durch die Verwaltung wird zurzeit die zweite Ausgabe der Wasserzeitung im laufenden Jahr vorbereitet. Die Ausgabe wird Anfang Dezember erscheinen. Ebenfalls beauftragt wurde das Amtsblatt Nr. 24 für den Verband.

Mit Wirkung vom 01. Dezember 2009 werden sich die Sprechzeiten dienstags verändern. Ab den genannten Zeitpunkt finden Sprechzeiten am Dienstag jeweils von 09:00 Uhr - 18:00 Uhr, mit Ausnahme des ersten Dienstags im Monat, statt. Am ersten Dienstag des Monats findet die Sprechzeit von  09:00 Uhr - 20:00 Uhr statt.  Diese Änderung wird in den nächsten Tagen veröffentlicht. 

Dem Protokoll der heutigen Sitzung wird als Anlage der vorläufige Quartalsabschluss des Verbandes zum 30.09.2009 beigefügt. Demnach wurde in dem Bereich Trinkwasser ein Überschuss von 135.000,- € und von dem Bereich Schmutzwasser ein Überschuss von 975.000,- € erzielt.
Die Verbandsversammlung wurde darüber informiert, dass die Investitionen zur Erweiterung des Wasserwerkes Gohlitz und der Kläranlage Nauen planmäßig fertig gestellt werden.

06. 
Anfragen der Verbandsmitglieder

Auf Anfrage von Herrn Garn wird die Verwaltung des Verbandes prüfen in wie weit seine Amtsblätter als elektronische Datei zur Verfügung gestellt werden können. 
Auf Nachfrage kündigte Herr Seelbinder an, bei der Verbandsversammlung, im ersten Quartal 2010, ausführlich zur Frage der Erhebung von Altanschließerbeiträgen, zu informieren.

Herr Garn informierte die Sitzungsteilnehmer, dass eine mangelhafte Verdichtung der Oberfläche nach Investition des Verbandes festgestellt wurde. Konkrete Unterlagen hierzu wird er dem Verbandsvorsteher zur Verfügung stellen. Dieser wird die Angelegenheit prüfen.

07. Erörterung und Beschlüsse der Verbandsversammlung zur 
Genehmigung von Eilentscheidungen gem. §58 BbgKVerf  
i.V.m.§8 GKG

Herr Garn bat zukünftig darum etwaige Eilbeschlüsse präziser zu fassen. Anschließend wurde nach kurzer Erörterung der Sachlage nachstehender Beschluss gefasst.
BESCHLUSS-NR.:12/2009
der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ über die Genehmigung von Eilentscheidungen
Auf Ihrer Sitzung am 12. November 2009 wurde durch die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“, die Eilentscheidung des Vorsitzenden der Verbandsversammlung und des Verbandsvorsteher vom 11. September 2009 i.S.v. § 58 S.2 BbgKVerf i.V.m. § 8 Abs. 1 GKG
· zur Teilauswechslung der Trinkwasserleitung in der Friedrich- Rumpf- Str. in Wustermark und

· die Erneuerung der Trinkwasserleitung, einschließlich der Hausanschlüsse, im Asternweg/ Fliederweg der Stadt Nauen

genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Stimmen: 

86

davon anwesend:

83
„Ja“ – Stimmen:

83
„Nein“ – Stimmen:

0
Stimmenenthaltung:
  
0
Damit wurde dieser Beschluss einstimmig beschlossen.
08. Vorlage und Erläuterung des Prüfberichtes zum Jahresabschluss 
2008 durch das Wirtschaftsprüfungsunternehmen BDO
Der Prüfbericht des Wirtschaftsprüfungsunternehmens BDO wurde den Verbandsmitgliedern am 02. September 2009 zugeschickt. Der wesentliche Inhalt des Berichtes wurde durch Herrn Mues, Mitarbeiter der BDO vorgetragen. Anfragen der Verbandsmitglieder wurden durch Herrn Mues beantwortet.
09. Beschluss der Verbandsversammlung über die Genehmigung des 
Jahresabschlusses 2008 und die Entlastung des Verbandsvorstehers 
für das Wirtschaftsjahr 2008
Nach kurzer Erörterung der Sachlage wurde nachstehender Beschluss gefasst.

BESCHLUSS-NR.:13/2009

der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ über die Genehmigung des Jahresabschlusses 2008 und die Entlastung des Verbandsvorstehers für das Wirtschaftsjahr 2008

Auf Ihrer Sitzung am 12. November 2009 wurde durch die Verbandsversammlung des Wassers- und Abwasserverbandes „Havelland“ beschlossen, auf der Grundlage des erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes, den Jahresabschluss 2008 des Verbands zu genehmigen und den Verbandsvorsteher für das Wirtschaftsjahr 2008 zu entlasten.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Stimmen: 

86

davon anwesend:

83

„Ja“ – Stimmen:

83

„Nein“ – Stimmen:

0
Stimmenenthaltung:
 
0

Damit wurde dieser Beschluss einstimmig beschlossen.
010. Erörterung und Beschluss der Verbandsversammlung über den 
Wirtschaftsplan 2010

Auf Bitte von Herrn Garn, wird Herr Seelbinder die Entwicklung der Positionen Personalaufwand, sonstige Zinsen und Erträge und sonstige Steuern im Erfolgsplan des Verbandes schriftlich erläutern.
Nach kurzer Erörterung der Sachlage wurde nachstehender Beschluss gefasst.

BESCHLUSS-NR.:14/2009

der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ über den Wirtschaftsplan 2010
Zusammenstellung nach § 14 Abs. 1 EigV

Für das Wirtschaftsjahr 2010

Auf Grund des § 7 Nr. 3 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 86 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hat die Verbandsversammlung durch Beschluss vom 12. November 2009 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 festgestellt.

	
	
	
	
	
	
	
	

	(alle Angaben in Tausend Euro [T€])
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
Es betragen
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Insgesamt
	
	davon
Schmutz-
wasser
	davon
Trink-
wasser

	1.1.
	im Erfolgsplan
	
	
	
	
	
	

	
	die Erträge
	
	
	13.377,6 T€
	
	8.925,2 T€
	4.452,4 T€

	
	die Aufwendungen
	
	
	12.911,1 T€
	
	8.697,3 T€
	4.213,8 T€

	
	der Jahresgewinn
	
	
	466,5 T€
	
	227,9 T€
	238,6 T€

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Im Finanzplan
	
	
	
	
	
	

	
	Mittelzufluss/ Mittelabfluss
	
	
	
	
	
	

	
	aus laufender Geschäftstätigkeit
	
	
	2.969,1 T€
	
	1.673,3 T€
	1.295,8 T€

	
	Mittelzufluss/ Mittelabfluss
	
	
	
	
	
	

	
	aus der Investitionstätigkeit
	
	
	-3.647,5 T€
	
	-636,9 T€
	-3.010,6 T€

	
	Mittelzufluss/ Mittelabfluss
	
	
	
	
	
	

	
	aus der Finanzierungstätigkeit
	
	
	678,4 T€
	
	-1.036,4 T€
	1.714,8 T€

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.       Es werden festgesetzt
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	der Gesamtbetrag der Kredite auf
	2.744,8 T€
	
	490,5 T€
	2.254,3 T€

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	der Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen 
	0,0 T€
	
	0,0 T€
	0,0 T€

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	die Verbandsumlage 
	
	0,0 T€
	
	0,0 T€
	0,0 T€


Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Stimmen: 

86

davon anwesend:

83

„Ja“ – Stimmen:

83

„Nein“ – Stimmen:

0

Stimmenenthaltung:
  
0

Damit wurde dieser Beschluss einstimmig beschlossen.
011. Erörterung und Beschluss der Verbandsversammlung über die Höhe 
des Kassenkredites

Nach kurzer Erörterung der Sachlage wurde nachstehender Beschluss gefasst.

BESCHLUSS-NR.:15/2009

der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ zur Aufnahme und Höhe eines Kassenkredites 

für das Wirtschaftsjahr 2010
Zur Sicherheit der Zahlungsfähigkeit benötigt der WAH Kassenkredite. Diese sind mit Inkrafttreten der neuen Eigenbetriebsverordnung nicht mehr Bestandteil der Festsetzungen des Wirtschaftsplanes.
Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ hat auf Ihrer Sitzung am 12.11.2009 nach § 76 Abs. 2 BbgKVerf folgenden Beschluss gefasst:
Der Höchstbeitrag des Kassenkredites wird mit einem Sechstel der im Wirtschaftsplan 2010 veranschlagten Einnahme, also auf

2.229.600,00 EURO

festgesetzt.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Stimmen: 

86

davon anwesend:

83

„Ja“ – Stimmen:

83

„Nein“ – Stimmen:

0

Stimmenenthaltung:
  
0

Damit wurde dieser Beschluss einstimmig beschlossen.
012. Beschluss der Verbandsversammlung über die Änderung und 
Neufassung der Verbandssatzung
Nach kurzer Erörterung der Sachlage wurde nachstehender Beschluss gefasst.

BESCHLUSS-NR.:16/2009

der Verbandsversammlung über die Änderung und Neufassung der
Satzung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ (Verbandssatzung)
Aufgrund der §§ 4, 7, 8, 9 und 20 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Mai 1999 (GVBl. I, S. 194), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202), hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland “ in ihrer Sitzung vom 12. November 2009 die folgende Satzung neu beschlossen: 
§ 1 Name/Sitz 
Der Wasser- und Abwasserverband führt den Namen Wasser- und Abwasserverband 

Havelland (WAH). Er ist ein Verband im Sinne des Gesetzes über kommunale 

Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) vom 19.12.1991 und eine öffentlich- 

rechtliche Körperschaft mit Sitz in Nauen. 

§ 2 Verbandsgebiet 
Das Verbandsgebiet des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ (nachfolgend Verband genannt) umfasst die Gemeinden gemäß Anlage 1 in den Landkreisen Havelland und Potsdam-Mittelmark des Bundeslandes Brandenburg. Soweit in der Anlage 1 Ortsteile von Gemeinden erwähnt sind, beschränkt sich das Gebiet des Verbandes auf diese Ortsteile. 

§ 3 Mitglieder 
Mitglieder des Verbandes sind die in Anlage 1 aufgeführten Städte und Gemeinden. Die 

Anlage 1 ist Bestandteil dieser Satzung. 

§ 4 Aufgaben 
(1) Der Verband hat die Aufgaben: 

1. Wasser zu beschaffen und Wasservorkommen zu erschließen; 

2. Wasserversorgungsanlagen zu planen, zu errichten, zu übernehmen, zu 
    erneuern, zu betreiben, zu unterhalten und zu verwalten 

3. die Einwohner mit Trinkwasser zu versorgen sowie 

4. Wasser für öffentliche Zwecke bereitzustellen und soweit das verfügbare 

    Wasser ausreicht, für gewerbliche und sonstige Zwecke abzugeben; 

5. Schmutzwasserbeseitigungsanlagen zu planen, zu errichten, zu übernehmen, zu 

    steuern, zu betreiben, zu unterhalten und zu verwalten; 

6. von den Grundstücken Schmutzwasser zu übernehmen; 

7. für die ordnungsgemäße Ableitung und Beseitigung des Schmutzwassers Sorge 

    zu tragen; 

(2) Der Verband begründet ein Ver- und Entsorgungsverhältnis mit den einzelnen 

     Anschlussberechtigten und Anschlusspflichtigen nach Maßgabe besonders zu 

     erlassener Satzungen. 

 (3) Der Verband kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben Dritter bedienen. 

(4) Der Verband darf Angestellte und Arbeiter beschäftigen. 

(5) Der Verband ist berechtigt, Wasser an Nichtmitglieder zu liefern und Abwasser von 

     Nichtmitgliedern abzunehmen. 

(6) Der Verband verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. 

§ 5 Organe 
Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher. 

§ 6 Verbandsversammlung 
(1) Die Verbandsversammlung setzt sich aus den Vertretern der Verbandsmitglieder 

     zusammen. Jedes Verbandsmitglied entsendet einen Vertreter in die 

     Verbandsversammlung. Die Stimmen eines Verbandsmitgliedes können nur 

     einheitlich abgegeben werden. 

(2) Die Mitglieder haben in der Verbandsversammlung folgende Stimmen 

     Beetzseeheide  
 
1 Stimme 

     Brieselang 
 

19 Stimmen 

    Groß Kreutz (Havel) 
3 Stimmen 

    Ketzin    


13 Stimmen 

    Nauen  

          
33 Stimmen 

    Päwesin 


1 Stimme 

    Roskow  


2 Stimmen 

    Wustermark  
         
14 Stimmen


Jedes Verbandsmitglied hat mindestens eine Stimme. Die Zahl etwaiger zusätzlicher 


Stimmen bestimmt sich nach der Bevölkerungszahl des jeweiligen Mitglieds im 


Verbandsgebiet. Dabei erhält jedes Mitglied je 500 Einwohner eine weitere Stimme. 


Maßgeblich für die Bestimmung der Einwohnerzahl sind die vom Landesbetrieb für 


Datenverarbeitung und Statistik veröffentlichten Einwohnerzahlen zum 30. Juni des 


Vorjahres; soweit auf die Einwohnerzahl von Ortsteilen abzustellen ist, sind die 


Einwohnerzahlen des zuständigen Einwohnermeldeamtes, Stand 30. Juni des 


Vorjahres, maßgeblich. 


Die Stimmenverhältnisse sind auf der Grundlage der vorgenannten Einwohnerzahlen 


der einzelnen Verbandsmitglieder jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres anzupassen. 
§ 7 Aufgaben der Verbandsversammlung 
Die Verbandsversammlung beschließt die Grundsätze und Richtlinien der Tätigkeit des 

Verbandes sowie insbesondere über 

1. die Wahl und die Abberufung des Verbandsvorstehers sowie des Stellvertreters des 

   Verbandsvorstehers, 

2. Änderungen der Satzung des Verbandes, der Aufgaben des Verbandes sowie über 

    Grundsätze der Geschäftspolitik, 

3. die Aufnahme von Mitgliedern, 

4. die Auseinandersetzung beim Ausscheiden von Mitgliedern, 

5. die Umgestaltung und Auflösung des Verbandes, 

6. die Festsetzung und Änderung des Wirtschaftsplans 

7. die Festsetzung der jährlichen Umlagen sowie die Entscheidung über Widersprüche 

    gegen die Festsetzungsbescheide, 

8. die Festlegung von Grundsätzen für Dienst- und Angestelltenverhältnisse, 

    einschließlich Stellenplan, 

9. die Übernahme von Angelegenheiten, deren Gegenstand den Wert von 50.000 Euro 

    übersteigt. 

Die Befugnis, ihre Zuständigkeit in Einzelfällen oder für Gruppen von Angelegenheiten auf 

den Verbandsvorsteher zu übertragen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 GKG), bleibt unberührt. 

§ 8 Sitzungen der Verbandsversammlung 
(1) Der Vorsitzende der Verbandsversammlung beruft die Verbandsversammlung 

    mindestens zweimal im Jahr ein. Er muss die Verbandsversammlung 

    einberufen, wenn dies durch 1/5 der von den satzungsmäßigen Mitgliedern 

    vertretenen Stimmen oder durch den Verbandsvorsteher verlangt wird. Er muss die Verbandsversammlung auch einberufen, wenn dies von mindestens einem Zehntel der satzungsmäßigen Gesamtstimmenzahl in der Verbandsversammlung unter Angabe des Beratungsgegenstandes frühestens drei Monate nach der letzten Sitzung der Verbandsversammlung verlangt wird. 

(2) Der Vorsitzende der Verbandsversammlung setzt im Benehmen mit dem 

    Verbandsvorsteher die Tagesordnung fest. Die Anträge der Mitglieder oder des 

    Verbandsvorstehers sind unter Angabe des Beratungsgegenstandes schriftlich 

    beim Vorsitzenden einzureichen. 

(3) Der Vorsitzende der Verbandsversammlung lädt die Mitglieder der 

Verbandsversammlung zur Sitzung der Verbandsversammlung ein. Die 

Ladungsfrist beträgt 10 Tage. Dabei wird der Tag der Sitzung der 

Verbandsversammlung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann die Frist 

durch den Vorsitzenden der Verbandsversammlung und den 

Verbandsvorsteher bis auf drei Tage gekürzt werden. Der Grund der 

Dringlichkeit ist in der Ladung zu nennen. Die Tagesordnung ist der Ladung 

zur Sitzung beizufügen. 

(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Verbandsversammlung werden im 

Brandenburger Wochenblatt (BRAWO), Ausgaben Falkensee/Nauen sowie Ausgabe 

Brandenburg mindestens 10 Tage vor der Sitzung der Verbandsversammlung bekannt 
gemacht. Dabei wird der Tag der Sitzung der Verbandsversammlung nicht mitgerechnet.
Bei abgekürzter Ladungsfrist erfolgt die Bekanntmachung am Tage, nach dem die 
Ladung zur Post gegeben wurde. 
 § 9 Aufgaben des Verbandsvorstehers und Zeichnungsbefugnis 
(1) 
Der Verbandsvorsteher und sein Vertreter werden von der Verbandsversammlung gewählt 

(2) Der Verbandsvorsteher ist hauptamtlich, sein Vertreter ehrenamtlich tätig. 

(3) Der Verbandsvorsteher führt die Geschäfte der laufenden Verwaltung sowie nach 

Maßgabe der Gesetze, der Verbandssatzung und der Beschlüsse der 

Verbandsversammlung die übrige Verwaltung des Verbandes. Er vertritt den 

Zweckverband gerichtlich und außergerichtlich. Er ist Dienstvorgesetzter der 

Dienstkräfte des Verbandes. Die Verbandsversammlung ist Dienstvorgesetzter des 

Verbandsvorstehers. 

(4) Mindestens zweimal im Jahr hat der Verbandsvorsteher die Verbandsmitglieder über 

die Angelegenheiten des Verbandes in Kenntnis zu setzen. 

(5) Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet werden soll, bedürfen der 

Schriftform. Sie sind vom Verbandsvorsteher oder seinem Vertreter zu unterzeichnen.  

§ 10 Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 
Auf die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Verbandes sind die für die 

Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften 

sinngemäß anzuwenden. 

§ 11 Verbandsumlage 
(1) Soweit die Einnahmen des Verbandes zur Deckung des Finanzbedarfs nicht 

  
ausreichen, wird von den Verbandsmitgliedern eine Umlage erhoben. Für die 

Berechnung der Umlage wird die Einwohnerzahl des einzelnen Verbandsmitgliedes 

zur Zahl der Einwohner  aller Verbandsmitglieder ins Verhältnis gesetzt. Soweit das 

Verbandsgebiet lediglich auf einzelne Ortsteile der Mitglieder beschränkt, ist 

maßgebliche Bezugsgröße im Sinne von Abs. 1 nicht die Einwohnerzahl des einzelnen 

Verbandsmitgliedes, sondern die lediglich die Einwohnerzahl in dem betreffenden 

Ortsteil bzw. den betreffenden Ortsteilen des Verbandsmitgliedes. Maßgeblich ist die 

vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik veröffentlichte Einwohnerzahl 

zum 30. Juni des Vorjahres, für das die Umlage erhoben werden soll. 

(2) Auf Vorschlag des Verbandsvorstehers setzt die Verbandsversammlung die Umlage 

im Rahmen ihrer Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan jährlich neu fest. Die 

Festsetzung der Umlage bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. 

 (3) Ändert sich die Zahl der Verbandsmitglieder während eines Kalenderjahres, so 

entscheidet die Verbandsversammlung auf Vorschlag des Verbandsvorstehers erneut 

über die Höhe der jährlichen Umlage. Absatz (2) gilt entsprechend. 

§ 12 Umlageverfahren 
Die Verbandsumlage wird auf der Grundlage eines Festsetzungsbescheides erhoben. 

§ 13 Zahlung der Verbandsumlage 
Der Jahresbetrag der Verbandsumlage ist durch die Verbandsmitglieder in vier gleichen 

Teilbeträgen jeweils zum 15. Kalendertag des jeweils 2. Quartalsmonats zu zahlen. 

§ 14 Bekanntmachung 
(1) Die Satzungen des Verbandes sowie deren Änderungen werden im Amtsblatt für den 

     Wasser- und Abwasserverband „Havelland“ öffentlich bekannt gemacht. 

(2) Abweichend von Abs. 1 werden die Verbandssatzung mit ihrer Genehmigung sowie 

     Änderungen der Verbandssatzung mit der ggf. nach § 20 Abs. 4 Satz 1 GKG 

     erforderlichen Genehmigung im Amtsblatt für den Landkreis Havelland bekannt 

     gemacht. Die Mitglieder des Verbandes haben in der für ihre Bekanntmachungen 

     vorgeschriebenen Form auf die Veröffentlichung hinzuweisen. 

§ 15 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 

Havelland in Kraft. 

Anlage I
Die nachfolgenden Gemeinden sind Mitglieder des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“:
Beetzseeheide (für den Ortsteil Gortz) 
 
 

Brieselang 
 



Groß Kreutz (Havel) (für die Ortsteile Deetz und Schmergow)
   
 

Ketzin    




Nauen  

          
 

Päwesin 


 

Roskow (für die Ortsteile Roskow und Weseram) 


 

Wustermark. 
         


Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Stimmen: 

86

davon anwesend:

83

„Ja“ – Stimmen:

83

„Nein“ – Stimmen:

0

Stimmenenthaltung:
  
0

Damit wurde dieser Beschluss einstimmig beschlossen.

013. Beschluss der Verbandsversammlung über die Änderung und 
Neufassung der Schmutzwasseranschlussbeitragssatzung
Nach kurzer Erörterung der Sachlage wurde nachstehender Beschluss gefasst.

BESCHLUSS-NR.:17/2009

der Verbandsversammlung über die Änderung und Neufassung der Schmutzwasseranschlussbeitragssatzung
Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Entwässerung der Grundstücke

im Verbandsgebiet des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“

(Schmutzwasseranschlussbeitragssatzung)

Auf der Grundlage des § 8 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg vom 28. Mai 1999 (GVBl. I S. 194), des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202) und der §§ 1, 2, und 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl I. S.174), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Mai 2009 (GVBl. I S. 160)  hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ in Ihrer Sitzung am 12. November 2009 die nachstehende Satzung neu beschlossen:
§ 1 Anschlussbeitrag

(1) Zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung oder Anschaffung der zentralen 
öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage (Schmutzwasserbeseitigungsanlage), soweit dieser nicht durch Gebühren oder auf andere Weise gedeckt wird, und als Gegenleistung für die durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen wirtschaftlichen Vorteile erhebt der Verband einen Schmutzwasseranschlussbeitrag.
(2) Die Beitragssätze für die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der 
Schmutzwasserbeseitigungsanlage werden im Einzelfall unter Angabe des 
Beitragstatbestandes in besonderen Satzungen geregelt.
§ 2 Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die 
       Schmutzwasserbeseitigungsanlage angeschlossen sind oder werden können und für die

1. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich genutzt werden können,

2. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach geordneten baulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen,

(2) Wird ein Grundstück an die Schmutzwasserbeseitigungsanlage angeschlossen, so unterliegt es auch dann der Beitragspflicht, wenn die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht vorliegen.

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jedes zusammenhängende Grundeigentum, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet (wirtschaftlicher Grundstücksbegriff).

§ 3 Beitragsmaßstab

Maßstab für die Bemessung des Anschlussbeitrages ist die Nutzungsfläche (nutzungsbezogener Flächenmaßstab). Diese ergibt sich durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem Nutzungsfaktor (§§ 4f.).

§ 4 Nutzungsfaktor

(1) Der Nutzungsfaktor bemisst sich nach den Vorteilen, die den Grundstücken nach 
Maßgabe der zulässigen baulichen Nutzung durch die Einrichtung vermittelt werden. Die Vorteile werden nach der Zahl der zulässigen Vollgeschosse und der Art der zulässigen Nutzung auf den Grundstücken bestimmt. Als Vollgeschosse gelten alle Geschosse, die nach den Regelungen der Brandenburgischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. März 1998 Vollgeschosse sind. Als Vollgeschosse gelten auch Untergeschosse in Parkhäusern. Ist wegen der Besonderheiten des Bauwerks die Zahl der Vollgeschosse nicht feststellbar, wird je 2,80 m Höhe des Bauwerks ein Vollgeschoss zugrunde gelegt.

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt:

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit


1,0,

2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit


1,5,

3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit


2,0,

4. bei viergeschossiger Bebaubarkeit


2,5,

5. bei fünfgeschossiger Bebaubarkeit


3,0.


Für jedes weitere Geschoss erhöht sich der Nutzungsfaktor um 0,5.
§ 5 Ermittlung des Nutzungsmaßes

(1) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes
 (§ 30 BauGB) ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt:

 1.  Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässigen Zahl der 
Vollgeschosse,

2.  Sind Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Baumassenzahl geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen abgerundet werden.

3.
Ist nur die höchstzulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse 
die festgesetzte Höhe geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen 
abgerundet werden.

(2) Bei Grundstücken im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) ist die Höchstzahl der nach Maßgabe des § 34 BauGB zulässigen Vollgeschosse maßgebend. 


(3) Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) ist die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse maßgebend.

(4) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden können, gelten als eingeschossig bebaubar.

(5) Ist tatsächlich eine höhere Zahl von Vollgeschossen vorhanden oder zugelassen, so ist diese zugrunde zu legen.

§ 6 Beitragssatz

Der Anschlussbeitragssatz für die Herstellung der öffentlichen Schmutzwasseranlage beträgt je Quadratmeter Nutzfläche 2,81 Euro.

§ 7 Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Schmutzwasseranlage angeschlossen werden kann.

(2) Im Falle von § 2 Abs. (2) dieser Satzung entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss.

§ 8 Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Entstehung der sachlichen Beitragspflicht Eigentümer des beitragspflichtigen Grundstückes ist. Beitragsschuldner der Vorausleistung ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Vorausleistungsbescheides Eigentümer des Grundstückes ist. 

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.

(3) Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt in Fällen, in denen der Zeitpunkt der Entstehung der sachlichen Beitragspflicht nach dem 01.07.1995 liegt, der Nutzer an die Stelle des Eigentümers. Nutzer sind die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 21.09. 1994 (BGBl. I, S. 2457) genannten natürlichen oder juristischen Personen des privaten oder öffentlichen Rechts. Die Beitragspflicht dieses Personenkreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt des Erlasses des Beitragsbescheides das Wahlrecht über die Bestellung eines Erbbaurechtes oder den Ankauf des Grundstückes gem. §§ 15 und 16 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits ausgeübt und gegen den Anspruch des Nutzers keine der nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz statthaften Einreden und Einwendungen geltend gemacht worden sind; andernfalls bleibt die Beitragspflicht des Grundstückseigentümers unberührt.

(4) Mehrere Beitragsschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 9 Vorausleistungen
Auf die künftig entstehende Beitragsschuld können von den Beitragsschuldnern Vorausleistungen bis zu 80 v. H. des voraussichtlich entstehenden Anschlussbeitrages verlangt werden, sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist.

§ 10 Veranlagung und Fälligkeit der Beitragsschuld

Der Anschlussbeitrag und die Vorausleistung werden durch Beitragsbescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.

§ 11 Ablösung

Der Anschlussbeitrag kann vor der Entstehung der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag wird nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden Anschlussbeitrages bestimmt. Über die Ablösung eines Anschlussbeitrages wird eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem Verband und dem Beitragsschuldner abgeschlossen.

§ 12 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt für den Wasser- und Abwasserverband „Havelland“ in Kraft. 

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Stimmen: 

86

davon anwesend:

83
„Ja“ – Stimmen:

83

„Nein“ – Stimmen:

0
Stimmenenthaltung:

0
Damit wurde dieser Beschluss einstimmig beschlossen.

014. Beschluss der Verbandsversammlung über die Änderung und Neufassung der Grundstücksentwässerungsanlagensatzung
Nach kurzer Erörterung der Sachlage wurde nachstehender Beschluss gefasst.

BESCHLUSS-NR.: 18/2009
der Verbandsversammlung über die Änderung und Neufassung der Grundstücksentwässerungsanlagensatzung

Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

im Verbandsgebiet des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ 
(Grundstücksentwässerungsanlagensatzung)
Aufgrund des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286,), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202), der §§ 6, 8 Abs. 4 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg vom 28. Mai 1999 (GVBl. I S. 194), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202) und  der §§ 64 ff. des Brandenburgischen Wassergesetzes vom 8. Dezember 2004 (GVBl. 2005 I, S. 50), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. April 2008 (GVBl. I S. 62) sowie der §§ 4, 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I S. 174), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Mai 2009 (GVBl. I 160) hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes "Havelland" in ihrer Sitzung am 12. November 2009 folgende Satzung neu beschlossen: 

I. Allgemeine Regelungen 
§ 1 Allgemeines 
Der Verband betreibt die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen in seinem Gebiet nach Maßgabe der Gesetze und dieser Satzung als selbstständige öffentliche Einrichtung (dezentrale öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage, § 1 Abs. 2 Buchst. b Schmutzwasserbeseitigungssatzung) 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
(1) 
Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen für häusliches Schmutzwasser sowie für gewerbliches Schmutzwasser, soweit es in seiner Zusammensetzung häuslichem Schmutzwasser entspricht. 

(2) 
Zur dezentralen öffentlichen Schmutzwasseranlage gehören alle Leistungen und Einrichtungen zur Entleerung, Abfuhr und Behandlung von Fäkalwasser aus abflusslosen Sammelgruben und des nicht separierten Fäkalschlamms aus Kleinkläranlagen außerhalb des zu entwässernden Grundstücks.  

(3) 
Anschlussberechtigte sind natürliche und juristische Personen, die Eigentümer eines Grundstückes sind. Dem Eigentümer gleichgestellt sind die Erbbauberechtigten, die Wohnungseigentümer, sonstige dingliche Nutzungsberechtigte oder Nutzer im Sinne des § 9 Sachenrechtsbereinigungsgesetz vom 21. September 1994 (BGBl. I, S. 2457). 

II. Anschluss- und Benutzungsregelungen 
§ 3 Anschluss- und Benutzungsrecht 
(1) 
Der Anschlussberechtigte hat dem Verband das Vorhandensein von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die für die Genehmigung einer derartigen Anlage geltenden baurechtlichen und wasserrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. 

(2) 
Nach Anschluss an die öffentliche Einrichtung haben der Anschlussberechtigte sowie der Benutzer eines geschlossenen Grundstückes das Recht, vorbehaltlich der Regelungen dieser Satzung die Übernahme und Entsorgung des Inhalts aus seiner Grundstücksentwässerungsanlage zu verlangen.  

 § 4 Grenzen des Anschluss- und Benutzungsrechts 
(1) 
Ein Anschlussrecht besteht nicht hinsichtlich der Grundstücke, die an die zentrale Schmutzbeseitigungsanlage nach den Vorschriften der Schmutzbeseitigungssatzung – zentral des Verbandes anzuschließen sind. 

(2) 
Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung sind ausgeschlossen: 

(a) 
Stoffe, die geeignet sind, die mit der Entleerung und Abfuhr beschäftigten Mitarbeiter zu verletzen oder Geräte und Fahrzeuge in ihrer Funktion zu beeinträchtigen; 

(b) 
Stoffe, die soweit sie nach § 5 der jeweils gültigen Schmutzwasser​beseitigungs​satzung – zentral des Verbandes nicht in die öffentliche Schmutz​wasseranlage eingeleitet werden dürfen. 

(3) 
Von der öffentlichen Entsorgung im Rahmen dieser Satzung sind Grund​stücks​entwässerungsanlagen auf Grundstücken ausgeschlossen, für die der Verband nach dem Brandenburgischen Wassergesetz von der Entsorgung freigestellt ist. 

 § 5 Anschluss- und Benutzungszwang 
(1)  Jeder Anschlussberechtigte und die ihm nach § 2 Abs. 3 Satz 2 gleichgestellten Personen sind verpflichtet, das Grundstück an die dezentrale öffentliche Schmutzbeseitigungsanlage anzuschließen (Anschlusszwang). 

(2) 
Der Anschlussberechtigte ist verpflichtet, nach Maßgabe dieser Satzung das gesamte auf dem angeschlossenen Grundstück anfallende Schmutzwasser der Grund​stücksentwässerungsanlage zuzuführen und den zu entsorgenden Inhalt dem Verband zu überlassen (Benutzungszwang). Diese Verpflichtung gilt auch für alle Benutzer des angeschlossenen Grundstücks. 

(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt auch für das in landwirtschaftlichen Betrieben anfallende häusliche Schmutzwasser. Der Verband kann jedoch den Grund​stückseigentümer auf Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang befreien. Hierzu muss dieser nachweisen, dass das Schmutzwasser im Rahmen der pflanzenbedarfsgerechten Düngung auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Böden ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit im Einklang mit wasserrechtlichen, abfallrechtlichen und immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen aufgebracht wird. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Landwirt eine abfallrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des Kreises vorlegt. Ausnahmsweise kann der Verband weitere, sachdienliche Angaben verlangen. 
 § 6 Ausführung, Betrieb und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlage 
(1) Grundstücksentwässerungsanlagen und Zufahrtswege sind so zu bauen, dass die Anlagen durch die von dem Verband eingesetzten Entsorgungsfahrzeuge mit vertretbarem Aufwand entsorgt werden können. Die Anlagen müssen insbesondere frei zugänglich sein; der Deckel muss durch eine Person zu öffnen sein. 

(2) Der Anschlussberechtigte hat Mängel im Sinne des Abs. (1) nach Aufforderung zu beseitigen und die Grundstücksentwässerungsanlage in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen. 

III. Durchführung der Entsorgung; Benutzungsgebühr 
§ 7 Durchführung der Entsorgung 
(1) Die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen erfolgt auf Bedarf, jedoch mindestens einmal pro Kalenderjahr. Abflusslose Gruben sind darüber hinaus zu entsorgen, wenn sie bis auf 50 cm unter Zulauf angefüllt sind. Auf anderen rechtlichen Grundlagen beruhende weitergehende Verpflichtungen bleiben unberührt. 

(2)
Für die Entleerung und den Transport des Inhalts der Grundstücks​ent​wässerungsanlagen bedient sich der Verband privater Entsorgungsunternehmen (§ 68 Abs. 2 Satz 2 Landeswassergesetz). Die Liste der Entsorgungsunternehmen veröffentlicht und aktualisiert der Verband in seinem Amtsblatt. Ist eine Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlage erforderlich, setzen sich der Anschlussberechtigte oder sonstige Nutzer des Grundstückes telefonisch mit einem der in der Liste der zugelassenen Entsorgungsfirmen genannten Unternehmen in Verbindung und vereinbart einen Entleerungstermin. 

(3) 
Der Verband kann die Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen anordnen, wenn besondere Umstände eine Entsorgung erfordern. 

(4) 
Zum Entsorgungstermin hat der Anschlussberechtigte oder sonstige Nutzer des Grundstückes die Grundstücksentwässerungsanlage freizulegen und die Zufahrt und den Zugang zu gewährleisten. Sie haben das Betreten und Befahren des Grundstückes zum Zwecke der Entsorgung zu dulden. 

(5) 
Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach der Entleerung unter Beachtung der Betriebsanleitung, der DIN-Vorschriften und der wasserrechtlichen Erlaubnis wieder in Betrieb zu nehmen. 

(6) 
Der Anlageninhalt geht mit der Übernahme in das Eigentum des Verbandes über. Der Verband ist nicht verpflichtet, darin nach verlorenen Gegenständen zu suchen oder suchen zu lassen. Werden Wertgegenstände gefunden, werden sie als Fundsache behandelt. 

§ 8 Benutzungsgebühren 
(1)
Der Verband erhebt für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung Benutzungsgebühren. Maßstab für die Berechnung der Gebühr ist die Menge (cbm) abgesaugten Fäkalschlamms bzw. Fäkalwassers. Die Gebühren betragen für die mobile Entsorgung von 

a) 
Fäkalschlamm 

  
aus Kleinkläranlagen     
9,84 Euro/m3   

b) 
Fäkalwasser 

 
aus abflusslosen Gruben    7,01 Euro/m3 

 Die Gebührensätze schließen die Nutzung von Saugschläuchen ein. Zur Abfuhrmenge gehört auch das für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser. 

(2) Gebührenpflichtiger ist der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte. Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nutzer an die Stelle des Eigentümers. Nutzer sind die in § 9 des Sachenrechts​bereinigungsgesetzes vom 21. September 1994 (BGBl. I, S. 2457) genannten natürlichen oder juristischen Personen des privaten und des öffentlichen Rechts. Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit dem Zeitpunkt der Rechtsfolge auf den neuen Gebührenpflichtigen über. Wechselt der Gebührenschuldner, so sind sowohl der bisherige als auch der neue Eigentümer verpflichtet, den Verband innerhalb eines Monats schriftlich zu benachrichtigen. 

(3) 
Die Gebührenpflicht entsteht mit der Inanspruchnahme der dezentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage. Sie endet zu dem Zeitpunkt, zu dem die Grund​stücks​​entwässerungsanlage außer Betrieb genommen wird. 

(4) 
Die Höhe der Benutzungsgebühr wird durch Bescheid festgesetzt. Die Benutzungs​gebühren werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

(5) 
Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen Ende die Gebührenschuld entsteht. 
(6) 
Auf die künftige Gebührenschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden. Die Vorausleistungen (Abschläge) werden am 30.03., 30.06., 30.09. und 15.12. des jeweiligen Jahres fällig. Grundlage für die Bemessung der Vorausleistungen ist die Höhe der im Vorjahr angefallenen Schmutzwassermenge in Verbindung mit dem im Festsetzungszeitpunkt geltenden Gebührensatz; mangels solcher Angaben kann die Höhe der durchschnittlich auf einem vergleichbaren Grundstück im Vorjahr angefallenen Gebühren zugrunde gelegt werden. 

IV. Schlussbestimmungen 
§ 9 Ausnahmen, Befreiungen 
Der Verband kann von den Vorschriften dieser Satzung Ausnahmen und Befreiungen zulassen. Ausnahmen und Befreiungen werden nur zugelassen, wenn die Abweichung von den Vorschriften der Satzung mit dem öffentlichen Interesse und den gesetzlichen Bestimmungen vereinbar ist, die ordnungsgemäße Behandlung und Beseitigung des Schmutzwasser nicht beeinträchtigt wird und die Anwendung der Vorschriften der Satzung im Einzelfall zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde. Ausnahmen und Befreiungen werden nur auf Zeit oder auf jederzeitigen Widerruf erteilt. Sie können mit Bedingungen und Auflagen versehen werden. 

§ 10 Auskunfts- und Duldungspflicht 
(1) 
Der Anschlussberechtigte ist verpflichtet, dem Verband alle zur Durchführung dieser Satzung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(2) 
Den Bediensteten oder Beauftragten des Verbandes ist zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung befolgt werden, Zutritt zu den in Frage kommenden Teilen des Grundstücks und der Grundstücksentwässerungsanlage zu gewährleisten. 

§ 11 Ordnungswidrigkeiten 
(1) 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

(a) 
seiner Anzeigepflicht nach § 3 Abs. 1 nicht nachkommt, 

(b) 
Schmutzwasser einleitet, das nicht den Anforderungen des § 4 (2) entspricht, 

(c) 
entgegen § 5 sich nicht an die Entsorgung anschließt oder sie nicht benutzt, 

(d) 
Grundstücksentwässerungsanlagen nicht den Anforderungen des § 6 entsprechend baut, betreibt oder unterhält oder einer Aufforderung zur Beseitigung der Mängel nach § 6 Abs. (2) nicht nachkommt, 

(e) 
entgegen § 7 Abs. (2) die Entleerung nicht oder nicht rechtzeitig beantragt, 

(f) 
entgegen § 7 Abs. (4) die Grundstücksentwässerungsanlagen nicht freilegt oder die Zufahrt nicht gewährleistet, 

(g) 
entgegen § 7 Abs. (5) die Grundstücksentwässerungsanlagen nicht wieder in Betrieb nimmt, 

(h) 
seiner Auskunftspflicht nach § 10 Abs. (1) nicht nachkommt, 

(i) 
entgegen § 10 Abs. (2) den Zutritt nicht gewährt.  

(2) 
Die Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können mit einer Geldbuße zwischen 5,00 und 1.000,00 € geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht der in Satz 1 vorgesehene Höchstbetrag hierzu nicht aus, kann er überschritten werden.  

§ 12 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt für den Wasser- und Abwasserverband „Havelland“ in Kraft.  

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Stimmen: 

86

davon anwesend:

83

„Ja“ – Stimmen:

83

„Nein“ – Stimmen:

0

Stimmenenthaltung:
  
0

Damit wurde dieser Beschluss einstimmig beschlossen.

015. Beschluss der Verbandsversammlung über die Änderung und 
Neufassung der Trinkwasserversorgungssatzung

Nach kurzer Erörterung der Sachlage wurde nachstehender Beschluss gefasst.

BESCHLUSS-NR.:19/2009

der Verbandsversammlung über die Änderung und Neufassung der Trinkwassserversorgungssatzung

Satzung über die Versorgung der Grundstücke mit Trinkwasser und den Anschluss an das öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz im Verbandsgebiet 

des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ (Trinkwasserversorgungssatzung)
Aufgrund des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286,), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202), der §§ 6, 8 Abs. 4 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg vom 28. Mai 1999 (GVBl. I S. 194), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202) und  des § 59 des Brandenburgischen Wassergesetzes vom 8. Dezember 2004 (GVBl. 2005 I, S. 50), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. April 2008 (GVBl. I S. 62)hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes "Havelland" in ihrer Sitzung am 12. November 2009 folgende Satzung neu beschlossen: 

I. Allgemeine Regelungen

§ 1 Allgemeines

(1) Der Verband erfüllt in seinem Verbandsgebiet die Trinkwasserversorgung als öffentliche Aufgabe. Er betreibt die Trinkwasserversorgungsanlagen als einheitliche öffentliche Einrichtung.

(2) Der Verband hat die Aufgabe:

(a) Trinkwasser zu beschaffen und Trinkwasservorkommen zu erschließen,

(b) Trinkwasserversorgungsanlagen zu planen, zu errichten, zu übernehmen, zu erneuern, ggf. zurückzubauen, zu betreiben, zu unterhalten und zu verwalten,

(c) die Einwohner mit Trinkwasser zu versorgen sowie

(d) Trinkwasser für öffentliche, gewerbliche und sonstige Zwecke bereitzustellen und abzugeben, soweit das verfügbare Trinkwasser ausreicht.

(3) Der Verband ist berechtigt, Trinkwasser an Nichtmitglieder zu liefern.

§ 2 Begriffbestimmungen

(1) Trinkwasser

Trinkwasser ist aus Brunnen gefördertes und bei Bedarf nach den geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik aufbereitetes Wasser. Es darf keine Krankheitskeime und gesundheitsschädliche Stoffe enthalten.

(2) Öffentliche Trinkwasserversorgungsanlage

Zur öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlage gehören:

(a) das gesamte öffentliche Versorgungsnetz einschließlich aller technischen Einrichtungen (wie z.B. Druckerhöhungsstation, Hydranten, Schieber) sowie die Grundstücksanschlussleitung i.S.v. Abs. 3 und der jeweilige Wasserzähler auf dem Grundstück,
(b) die Wasserwerke einschl. aller technischen Einrichtungen und Brunnen.

(c) Anlagen und Einrichtungen, die nicht vom Verband selbst, sondern von Dritten hergestellt oder unterhalten werden, wenn sich der Verband dieser Anlagen für die Trinkwasserversorgung bedient.

     (3)   Grundstücksanschlussleitung

Die Grundstücksanschlussleitung beginnt an der Abzweigstelle des öffentlichen Verteilernetzes und endet an der Grundstücksgrenze. Sie ist Bestandteil der öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlage.

(4) Grundstücksversorgungsanlage

Grundstücksversorgungsanlage ist das gesamte auf dem Grundstück liegende Verteilungs- und Installationsnetz bis zu den Zapfstellen.

(5) Grundstück

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jedes zusammenhängende Grundeigentum, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet.

(6) Anschlussberechtigte

Anschlussberechtigte sind natürliche und juristische Personen, die Eigentümer eines Grundstückes sind. Dem Eigentümer sind gleichgestellt die Erbbauberechtigten, die Wohnungseigentümer, sonstige dinglich Nutzungsberechtigte oder Nutzer im Sinne des § 9 Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 21. September 1994 (BGBl. I, S. 2457) sowie Baulastträger von Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile.

II. Anschluss- und Benutzungsregelungen

§ 3 Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Anschlussberechtigte kann den Anschluss seines Grundstückes an die Trinkwasserversorgungsanlage nach Maßgabe dieser Satzung verlangen.

(2) Nach dem betriebsfertigen Anschluss des Grundstücks an die öffentliche Trinkwasserversorgungsanlage hat der Anschlussberechtigte das Recht, nach Maßgabe dieser Satzung die Belieferung mit Trinkwasser zu verlangen.

(3) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch die öffentliche Trinkwasserversorgungsanlage erschlossen sind. Die Grundstückseigentümer können nicht verlangen, dass die öffentliche Trinkwasserversorgungsanlage erweitert oder geändert wird.

(4) Der Anschluss eines Grundstückes an die öffentliche Trinkwasserversorgungsanlage kann versagt werden, wenn die Trinkwasserversorgung wegen der Lage des Grundstückes oder aus sonstigen technischen oder betrieblichen Gründen dem Verband erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert.

(5) Das Anschluss- und Benutzungsrecht besteht auch in den Fällen der Ansätze (3) und (4), sofern sich der Anschlussberechtigte verpflichtet, die mit dem Bau und Betrieb zusammenhängenden Kosten zu übernehmen und auf Verlangen Sicherheit zu leisten.

§ 4 Anschlusszwang

(1) Die Anschlussberechtigten von Grundstücken, die zu Wohn-, Freizeit- und Erholungszwecken, gewerblich oder sonstigen Zwecken genutzt werden, mit denen Trinkwasserverbrauch verbunden ist, sind verpflichtet, diese Grundstücke an die öffentliche Trinkwasserversorgungsanlage anzuschließen, wenn sie an eine öffentliche Straße (Weg, Platz) mit einer betriebsfertigen Versorgungsleitung grenzen oder ihren unmittelbaren Zugang zu einer solchen Straße durch einen Privatweg haben.

(2) Der Anschlusszwang entsteht für die Grundstücke nach Satz 1 mit der Bekanntmachung der betriebsfertigen Herstellung der öffentlichen Trinkwasserversorgungsleitung im Amtsblatt des Verbandes. Wer nach Abs. 1 zum Anschluss verpflichtet ist, hat spätestens zwei Monate nach Entstehung des Anschlusszwanges die für die Planung des Grundstücksanschlusses erforderlichen Unterlagen (z.B. Lagepläne und –skizzen des Gebäudes oder von Leitungen etc.) beim Verband vorzulegen. Der Anschluss ist binnen vier Monaten nach Rückerhalt der vom Verband genehmigten Planung herzustellen.

(3) Wird die öffentliche Trinkwasserversorgungsleitung erst nach Errichtung eines Bauwerkes auf dem Grundstück oder der Aufnahme einer sonstigen Nutzung nach Abs. 1 hergestellt, so ist das Grundstück binnen sechs Monaten anzuschließen.

§ 5 Benutzungszwang

Auf Grundstücken, die an die öffentliche Trinkwasserversorgungsanlage angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Trinkwasser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 3) ausschließlich aus dieser Anlage zu decken (Benutzungszwang). Verpflichtet sind die Anschlussberechtigten und alle zur Nutzung des Grundstückes Berechtigten.

§ 6 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Vom Anschluss- und Benutzungszwang kann auf Antrag widerruflich und auf Dauer oder widerruflich und auf Zeit befreit werden, wenn ein begründetes Interesse an der Befreiung besteht. Das öffentliche Wohl darf einer Befreiung nicht entgegenstehen.

(2) Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich beim Verband einzureichen. Er soll mindestens einen Monat vor dem Termin gestellt werden, zu dem die Befreiung wirksam werden soll.

(3) Der Anschlussberechtigte hat dem Verband vor Errichtung seiner Eigengewinnungsanlage Mitteilung zu machen. Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigenanlage keine Rückwirkungen in das öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz möglich sind.
§ 7 Art der Versorgung

(1) Die Beschaffenheit des Trinkwassers und die Druckverhältnisse in der öffentlichen Wasserversorgungsanlage müssen den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Der Verband ist verpflichtet, das Trinkwasser mit dem Druck zu liefern, der für eine einwandfreie Deckung des üblichen Bedarfs in dem betreffenden Versorgungsgebiet erforderlich ist. Er ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Trinkwassers im Rahmen der anerkannten Regeln der Technik zu ändern.

(2) Stellt der Grundstückseigentümer Anforderungen an Beschaffenheit und Druck des Trinkwassers, die über die vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen.

§ 8 Umfang der Versorgung; Benachrichtigung bei Versorgungsunterbrechungen

(1) Der Verband ist verpflichtet, das Trinkwasser jederzeit am Ende des Grundstücksanschlusses zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht

(a) soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffentlichen Trinkwasserversorgung erforderlich oder sonst nach dieser Satzung vorbehalten sind, oder

(b) soweit und solange der Verband an der Versorgung durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Der Verband hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeiten unverzüglich zu beheben.

(3) Der Verband hat den Anschlussberechtigten oder sonstigen Nutzer bei einer nicht nur für kurze Dauer beabsichtigten Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, wenn die Unterrichtung

(a) nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und der Verband dies nicht zu vertreten hat oder

(b) die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde.

§ 9 Haftung bei Versorgungsstörungen

(1) Für Schäden, die ein Anschlussberechtigter oder sonstiger Nutzer durch Unterbrechung der Trinkwasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet der Verband aus dem Benutzungsverhältnis oder aus unerlaubter Handlung im Falle

(a) der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Anschlussberechtigten, es sei denn, dass der Schaden von dem Verband oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist.

(b) der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit des Verbands oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist.

(c) eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit von Organen oder berechtigten Vertretern des Verbandes verursacht worden ist.

§ 831 Abs. (1) Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden.

(2) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 30 DM (15,34 Euro).
(3) Ist der Anschlussberechtigte oder sonstige Nutzer berechtigt, das gelieferte Trinkwasser an einen Dritten weiterzuleiten und erleidet dieser durch Unterbrechung in der Belieferung einen Schaden, so haftet der Verband dem Dritten gegenüber in demselben Umfang wie dem Anschlussberechtigten oder sonstigen Nutzer aus dem Benutzungsverhältnis.

(4) Leitet der Anschlussberechtigte oder sonstige Nutzer das gelieferte Trinkwasser an einen Dritten weiter, so hat er im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten sicherzustellen, dass dieser aus unerlaubter Handlung keine weitergehenden Schadensersatzansprüche erheben kann, als sie in den Absätzen (1) und (2) vorgesehen sind.

(5) Der Anschlussberechtigte oder sonstige Nutzer hat den Schaden unverzüglich dem Verband mitzuteilen. Leitet der Anschlussberechtigte oder sonstige Nutzer das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er diese Verpflichtung auch dem Dritten aufzuerlegen.

§ 10 Verjährung

(1) Schadensersatzansprüche der in § 10 bezeichneten Art verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in welchem der Ersatzberechtigte von dem Schaden und von den Umständen, aus denen sich eine Anspruchsberechtigung ergibt, Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in fünf Jahren von dem schädigenden Ereignis an.

(2) Schweben zwischen dem Ersatzpflichtigen und dem Ersatzberechtigten Verhandlungen über den zu leistenden Schadensersatz, so ist die Verjährung gehemmt, bis der eine oder andere Teil die Fortsetzung der Verhandlung verweigert.

(3) § 9 Abs. (4) gilt entsprechend.

§ 11 Grundstücksbenutzung

(1) Jeder Anschlussberechtigte hat für Zwecke der öffentlichen Versorgung das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Trinkwasser über sein im Verbandsgebiet liegendes Grundstück sowie erforderlicher Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Trinkwasserversorgung angeschlossen sind; die vom Anschlussberechtigten im wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Trinkwasserversorgung genutzt werden oder für die die Möglichkeit der Trinkwasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Anschlussberechtigten mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde.

(2) Der Anschlussberechtigte ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme des Grundstückes zu benachrichtigen.

(3) Der Anschlussberechtigte kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Verband zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschließlich der Versorgung des Grundstücks dienen.

(4) Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Anschlussberechtigte die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie auf Verlangen des Unternehmens noch fünf Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.

(5) Die Absätze 1) bis 4) gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 12 Verwendung des Wassers

(1) Das Trinkwasser wird nur für die eigenen Zwecke des Anschlussberechtigten, seiner Mieter und ähnlich berechtigter Personen zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Verbandes zulässig. Diese muss erteilt werden, wenn dem Interesse an der Weiterleitung nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen.

(2) Das Trinkwasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht in dieser Satzung oder aufgrund sonstiger gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften Beschränkungen vorgesehen sind. Der Verband kann die Verwendung für bestimmte Zwecke beschränken, soweit dies zur Sicherstellung der allgemeinen Trinkwasserversorgung erforderlich ist.

(3) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist beim Verband vor Beginn der Bauarbeiten zu beantragen. Entsprechendes gilt für Anschlüsse zu sonstigen vorübergehenden Zwecken.

(4) Soll Trinkwasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen vorübergehenden Zwecken entnommen werden, sind hierfür Hydrantenstandrohre des Verbandes mit Wasserzählern zu benutzen.

(5) Sollen auf einem Grundstück besondere Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, sind über ihre Anlegung, Unterhaltung und Prüfung besondere Vereinbarungen mit dem Verband zu treffen.

§ 13 Bestand und Änderung des Benutzungsverhältnisses

(1) Will ein Anschlussberechtigter den Trinkwasserbezug einstellen, so hat er beim Verband Befreiung nach den Bestimmungen dieser Satzung schriftlich unter Angabe von Gründen zu beantragen.

(2) Jeder Wechsel des Anschlussberechtigten ist dem Verband unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann eine zeitweise Absperrung seines Anschlusses verlangen, ohne damit das Benutzungsverhältnis aufzulösen.

§ 14 Einstellung der Versorgung

(1) Der Verband ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustellen, wenn der Anschlussberechtigte den Bestimmungen dieser Satzung zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um

(a) eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden,

(b) den Verbrauch von Trinkwasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder

(c) zu gewährleisten, dass Störungen anderer Grundstückseigentümer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Verbandes oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichtzahlung einer fälligen Abgabenschuld, ist der Verband berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der Anschlussberechtigte darlegt, dass die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass der Abgabenschuldner seinen Verpflichtungen nachkommt.

(3) Der Verband hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die Gründe für ihre Einstellung entfallen sind und der Anschlussberechtigte die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung ersetzt hat.

III. Grundstücksanschlussleitung und Grundstücksversorgungsanlage

§ 15 Grundstücksanschlussleitung

(1) Der Anschluss an die öffentliche Trinkwasserversorgungsanlage und jede Änderung des Grundstücksanschlusses ist vom Anschlussberechtigten beim Verband für jedes Grundstück schriftlich zu beantragen.

(2) Art, Zahl und Lage der Grundstücksanschlüsse bestimmt der Verband. Der Anschlussberechtigte soll zuvor gehört werden. Grundsätzlich wird pro Grundstück nur ein Grundstücksanschluss gelegt.

§ 16 Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze

(1) Der Verband kann verlangen, dass der Anschlussberechtigte auf eigene Kosten nach seiner Wahl an der Grundstücksgrenze einen geeigneten Trinkwasserzählerschacht mit mindestens 1 m Durchmesser und einer begehbaren Schachtabdeckung von mindestens 0,60 m Durchmesser baut, wenn kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Trinkwasserzählers vorhanden ist.

(2) Der Anschlussberechtigte ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu erhalten.

(3) Der Anschlussberechtigte kann die Verlegung der Einrichtungen auf seine Kosten verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind und die Verlegung ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist.

§ 17 Grundstücksversorgungsanlage

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Grundstücksversorgungsanlage mit Ausnahme der Messeinrichtung des Verbandes ist der Anschlussberechtigte verantwortlich. Die Genehmigung ist beim Verband schriftlich zu beantragen. Hat er Anlagen oder Anlagenteile einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so sind sie neben diesem verantwortlich.

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer gesetzlicher und behördlicher Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch den Verband oder ein in dem Installateurverzeichnis des Verbandes eingetragenes Unternehmen erfolgen. Der Verband ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen.

(3) Anlagenteile, die sich hinter den Messeinrichtungen befinden, können plombiert werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. Anlagenteile, die aus privaten Brunnen gespeist werden, sind sicher von dem Grundstücksanschluss zu trennen, um eine einwandfreie Trinkwasserqualität und eine korrekte Messung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des Verbandes zu veranlassen.

(4) Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Sind die Materialien oder Geräte mit dem Zeichen einer anerkannten Prüfstelle versehen, so gilt diese Voraussetzung als erfüllt.

§ 18 Inbetriebsetzung der Grundstücksversorgungsanlage

(1) Der Verband oder dessen Beauftragte schließen die Grundstücksversorgungsanlage an die Grundstücksanschlussleitung an und setzen sie in Betrieb.

(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist unmittelbar oder über ein in dem Installateurverzeichnis eingetragenen Installationsunternehmen beim Verband zu beantragen.

§ 19 Überprüfung der Grundstücksversorgungsanlage

(1) Der Verband ist berechtigt, die Grundstücksversorgungsanlage vor und nach ihrer Inbetriebsetzung zu prüfen. Er hat den Anschlussberechtigten auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung unter Fristsetzung verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist der Verband berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern, bei Gefahr für Leib und Leben ist er hierzu verpflichtet.

§ 20 Betrieb, Erweiterung und Änderung der Grundstücksversorgungsanlage und 
Verbrauchseinrichtungen; Mitteilungspflichten

(1) Die Grundstücksversorgungsanlage und die Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, dass Störungen anderer Grundstückseigentümer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Verbandes oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.

(2) Erweiterungen und Änderungen der Anlage sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen sind dem Verband mitzuteilen, soweit sich dadurch die Grundlagen für die Gebührenbemessung wesentlich ändern oder sich der Trinkwasserverbrauch wesentlich erhöht.

§ 21 Zutrittsrecht

Der Anschlussberechtigte hat den durch einen vom Verband ausgestellten Dienstausweis legitimierten Beauftragten des Verbandes den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 16 genannten Einrichtungen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung, insbesondere zur Ablesung oder zur Ermittlung der Grundlagen für die Beitrags- und Gebührenbemessung erforderlich ist.

§ 22 Technische Anschlussbedingungen

Der Verband ist berechtigt, weitere technische Anforderungen für den Grundstücksanschluss und die Grundstücksversorgungsanlage sowie den Betrieb dieser Anlage festzulegen, soweit dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlage, notwendig ist. Diese Anforderungen müssen den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchseinrichtungen kann von der vorherigen Zustimmung des Verbandes abhängig gemacht werden. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere und störungsfreie Versorgung gefährden würde.

§ 23 Messung

(1) Der Verband stellt die auf dem angeschlossenen Grundstück verbrauchte Trinkwassermenge durch Messeinrichtungen fest, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen müssen. Bei öffentlichen Verbrauchseinrichtungen kann die gelieferte Menge auch rechnerisch ermittelt oder geschätzt werden, wenn die Kosten der Messung außer Verhältnis zur Höhe des Verbrauchs stehen.

(2) Der Verband hat dafür Sorge zu tragen, dass eine einwandfreie Messung der verbrauchten Trinkwassermenge gewährleistet ist. Er bestimmt Art, Zahl und Größe sowie Anbringungsort der Messeinrichtung. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung, Überwachung, Unterhaltung und Entfernung der Messeinrichtungen Aufgabe des Verbandes. Er hat den Anschlussberechtigten die Messeinrichtungen zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist. Der Anschlussberechtigte ist verpflichtet, die Kosten zu tragen.

(3) Dem Anschlussberechtigten ist jede störende Einwirkung auf die Messeinrichtung untersagt. Der Anschlussberechtigte haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der Messeinrichtungen, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Beschädigung und Störungen dieser Einrichtungen dem Verband unverzüglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, die Einrichtungen vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen.

§ 24 Nachprüfung der Messeinrichtungen

(1) Der Anschlussberechtigte kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 6 Abs. (2) des Eichgesetzes verlangen.

(2) Die Kosten der Prüfung fallen dem Verband zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, ansonsten dem den Antrag stellenden Anschlussberechtigten.

§ 25 Ablesung

(1) Die Messeinrichtungen werden vom Beauftragten des Verbandes möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen des Verbandes vom Anschlussberechtigten selbst abgelesen. Dieser hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen leicht zugänglich sind.

(2) Solange der Beauftragte des Verbandes die Räume des Anschlussberechtigten nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann, darf der Verband den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen.

IV. Schlussbestimmungen

§ 26 Zwangsmittel

Für die Anwendung von Zwangsmitteln zur Durchsetzung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Verhaltensweisen, Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Brandenburg vom 15. Dezember 1991, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2003 (GVBl. I, S. 298).

§ 27 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen

(a) § 4 sein Grundstück nicht an die öffentliche Trinkwasserversorgungsanlage anschließt;

(b) § 5 den gesamten Bedarf an Trinkwasser nicht ausschließlich aus der öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlage deckt;

(c) § 6 Abs. (3) es unterlässt, vor Errichtung einer Eigengewinnungsanlage dem Verband Mitteilung zu machen;

(d) § 11 Abs. (1) das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich des Zubehörs zur Zu- und Fortleitung von Trinkwasser und erforderliche Schutzmaßnahmen auf seinen Grundstücken nicht zulässt;

(e) §§ 21 und 23 Abs. (1) den Beauftragten des Wasser- und Abwasserverbandes Havelland den Zutritt zu seinen Räumen und den Messeinrichtungen verweigert;

(f) § 23 Abs. (3) störend auf die Messeinrichtungen einwirkt und den Verlust, die Beschädigung und Störung nicht unverzüglich dem Verband mitteilt.

(2)
Die Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können mit einer Geldbuße zwischen 5,00 und    1.000,00 € geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht der in Satz 1 vorgesehene Höchstbetrag hierzu nicht aus, kann er überschritten werden.  

§ 28 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Stimmen: 

86

davon anwesend:

83

„Ja“ – Stimmen:

83

„Nein“ – Stimmen:

0

Stimmenenthaltung:
  
0

Damit wurde dieser Beschluss einstimmig beschlossen.

016. Beschluss der Verbandsversammlung über die Änderung und 
Neufassung der Trinkwasseranschlussbeitragssatzung
Nach kurzer Erörterung der Sachlage wurde nachstehender Beschluss gefasst.

BESCHLUSS-NR.:20/2009

der Verbandsversammlung über die Änderung und Neufassung der Trinkwasseranschlussbeitragssatzung

Beitragssatzung für die Wasserversorgung der Grundstücke im Verbandsgebiet des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ (Trinkwasseranschlussbeitragssatzung)

Auf der Grundlage des § 8 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg vom 28. Mai 1999 (GVBl. I S. 194), des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202) und der §§ 1, 2, und 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl I. S.174), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Mai 2009 (GVBl. I S. 160)  hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ in ihrer Sitzung am 12. November 2009 die nachstehende Satzung neu beschlossen:
§ 1 Anschlussbeitrag

(1) Zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung oder Anschaffung der öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlage, soweit dieser nicht durch Gebühren oder auf andere Weise gedeckt wird, und als Gegenleistung für die durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen wirtschaftlichen Vorteile erhebt der Verband einen Trinkwasseranschlussbeitrag.

(2) Die Beitragssätze für die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der Trinkwasserversorgungsanlage werden im Einzelfall unter Angabe des Beitragstatbestandes in besonderen Satzungen geregelt.

§ 2 Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die Trinkwasserversorgungsanlage angeschlossen sind oder werden können und für die

1. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich genutzt werden können,

2. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach geordneten baulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen,

(2) Wird ein Grundstück an die Trinkwasserversorgungsanlage angeschlossen, so unterliegt es auch dann der Beitragspflicht, wenn die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht vorliegen.

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jedes zusammenhängende Grundeigentum, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet (wirtschaftlicher Grundstücksbegriff).

§ 3 Beitragsmaßstab

Maßstab für die Bemessung des Anschlussbeitrages ist die Nutzungsfläche (nutzungsbezogener Flächenmaßstab). Diese ergibt sich durch Vervielfachen der Grundstücksfläche mit dem Nutzungsfaktor (§§ 4f.).

§ 4 Nutzungsfaktor

(1) Der Nutzungsfaktor bemisst sich nach den Vorteilen, die den Grundstücken nach Maßgabe der zulässigen baulichen Nutzung durch die Einrichtung vermittelt werden. Die Vorteile werden nach der Zahl der zulässigen Vollgeschosse und der Art der zulässigen Nutzung auf den Grundstücken bestimmt. Als Vollgeschosse gelten alle Geschosse, die nach den Regelungen der Brandenburgischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. März 1998 Vollgeschosse sind. Als Vollgeschosse gelten auch Untergeschosse in Parkhäusern. Ist wegen der Besonderheiten des Bauwerks die Zahl der Vollgeschosse nicht feststellbar, wird je 2,80 m Höhe des Bauwerks ein Vollgeschoss zugrunde gelegt.

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt:

1. 1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit


1,0,

2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit


1,5,

3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit


2,0,

4. bei viergeschossiger Bebaubarkeit


2,5,

5. bei fünfgeschossiger Bebaubarkeit


3,0.


Für jedes weitere Geschoss erhöht sich der Nutzungsfaktor um 0,5.

§ 5 Ermittlung des Nutzungsmaßes

(1) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB) ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse wie folgt:

1.
Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse,

2.
Sind Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Baumassenzahl geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen abgerundet werden.

3.
Ist nur die höchstzulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die festgesetzte Höhe geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen abgerundet werden.

(2) Bei Grundstücken im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) ist die Höchstzahl der nach Maßgabe des § 34 BauGB zulässigen Vollgeschosse maßgebend. 


(3) Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) ist die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse maßgebend.

(4) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden können, gelten als eingeschossig bebaubar.

(5) Ist tatsächlich eine höhere Zahl von Vollgeschossen vorhanden oder zugelassen, so ist diese zugrunde zu legen.

§ 6 Beitragssatz

Der Anschlussbeitragssatz für die Herstellung der öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlage beträgt je Quadratmeter Nutzfläche 1,78 Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

§ 7 Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche Trinkwasseranlage angeschlossen werden kann.

(2) Im Falle von § 2 Abs. (2) dieser Satzung entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss.
§ 8 Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Entstehung der sachlichen Beitragspflicht Eigentümer des beitragspflichtigen Grundstückes ist. Beitragsschuldner der Vorausleistung ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Vorausleistungsbescheides Eigentümer des Grundstückes ist. 

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.

(3) Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt in Fällen, in denen der Zeitpunkt der Entstehung der sachlichen Beitragspflicht nach dem 01.07.1995 liegt, der Nutzer an die Stelle des Eigentümers. Nutzer sind die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 21.09. 1994 (BGBl. I, S. 2457) genannten natürlichen oder juristischen Personen des privaten oder öffentlichen Rechts. Die Beitragspflicht dieses Personenkreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt des Erlasses des Beitragsbescheides das Wahlrecht über die Bestellung eines Erbbaurechtes oder den Ankauf des Grundstückes gem. §§ 15 und 16 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits ausgeübt und gegen den Anspruch des Nutzers keine der nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz statthaften Einreden und Einwendungen geltend gemacht worden sind; andernfalls bleibt die Beitragspflicht des Grundstückseigentümers unberührt.

(4) Mehrere Beitragsschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 9 Vorausleistungen
Auf die künftig entstehende Beitragsschuld können von den Beitragsschuldnern Vorausleistungen bis zu 80 v. H. des voraussichtlich entstehenden Anschlussbeitrages verlangt werden, sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist.

§ 10 Veranlagung und Fälligkeit der Beitragsschuld

Der Anschlussbeitrag und die Vorausleistung werden durch Beitragsbescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.

§ 11 Ablösung

Der Anschlussbeitrag kann vor der Entstehung der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag wird nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden Anschlussbeitrages bestimmt. Über die Ablösung eines Anschlussbeitrages wird eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem Verband und dem Beitragsschuldner abgeschlossen.

§ 12 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt für den Wasser- und Abwasserverband „Havelland“ in Kraft. 

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Stimmen: 

86

davon anwesend:

83

„Ja“ – Stimmen:

83

„Nein“ – Stimmen:

0

Stimmenenthaltung:
  
0

Damit wurde dieser Beschluss einstimmig beschlossen.

017. Beschluss der Verbandsversammlung über die Ermächtigung des 

Verbandsvorstehers zur Vergabe von Bauaufträgen

Nach kurzer Erörterung der Sachlage wurde nachstehender Beschluss gefasst.

BESCHLUSS-NR.:21/2009

der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ über die Ermächtigung des Verbandsvorstehers zur Vergabe von Bauaufträgen 
Auf ihrer Sitzung am 12. November 2009 wurde durch die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ der Verbandsvorsteher ermächtigt, für die nachstehend aufgeführten Bauvorhaben, welche Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2010 des Verbandes sind, Auftragsvergaben durchzuführen:
	Lfd.- Nr.:
	Bezeichnung
	Wertansatz im Wirtschaftsplan

	1.
	Erneuerung der Trinkwasserleitung von der Ortslage Neukammer bis zum Wasserwerk Nauen
	330.000 €

	2.
	Erneuerung der Trinkwasserleitung für die Ortsdurchfahrt L86, Gemeinde Groß Kreutz/Ortslage Schmergow
	300.000 €

	3.
	Umrüstung des Wasserbehälters für das Wasserwerk Brieselang
	250.000 €




Die Vorhaben sind gemäß den Vorschriften der VOB auszuschreiben. Diese Ermächtigung des Verbandsvorstehers gilt unter der Voraussetzung, dass das wirtschaftlichste Angebot, welches den Zuschlag erhält, nicht  den Haushaltsansatz im Wirtschaftsplan übersteigt.

Die im Rahmen dieser Ermächtigung durchgeführten Auftragsvergaben sind der Verbandsversammlung jeweils auf ihrer nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Stimmen: 

86

davon anwesend:

83

„Ja“ – Stimmen:

83

„Nein“ – Stimmen:

0

Stimmenenthaltung:
  
0

Damit wurde dieser Beschluss einstimmig beschlossen.

018. Sonstiges
Es wurden keine Anfragen an den Verbandsvorsteher gestellt.

Die nächste Sitzung der Verbandsversammlung findet am 28. Januar 2010 um 16:00Uhr in der Geschäftsstelle des Verbandes statt.
Bernd Lück

Vorsitzender der
Verbandsversammlung
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